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Datum: _________ 
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Datum: ____________ 
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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Landesprogramm "Jedem Kind ein Instrument" 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Das Land NRW hat in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes und der Zu-
kunftsstiftung Bildung mit Blick auf Ruhr 2010 – Kulturhauptstadt Europas aktuell ein 
Großprojekt kultureller Bildung initiiert. Allen Grundschulkindern im Ruhrgebiet soll das 
Erlernen eines Musikinstruments – zusätzlich zum schulischen Musikunterricht – ermög-
licht werden. Die Grundschulen und die kommunalen Musikschulen wirken hier zusammen 
und befähigen die Kinder innerhalb von 4 Jahren zum Ensemblespiel.  
 
Die Einzelheiten des Maßnahmeprogramms ergeben sich aus dem beigefügten Projekt-
papier (Anlage).  
 
Über die Umsetzungsplanung für Gladbeck wird mündlich berichtet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i. V. 
 
 
 
 
Dr. Andriske 
Erster Beigeordneter 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


